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Wiinsche, Kommentare, Anderungen bitte an die Vertreter der Wissenschaftlichen
Mitarbeiter SOWI.

Weitere Hinweise und Informationen zur Orientierung an der Fakultat SOWI sowie
der UniBw findet Ihr auch auf der Fakultatshomepage

(www.unibw.de/sowi/goodtoknow/newcomer).



http://www.unibw.de/sowi/goodtoknow/newcomer

. Allgemeines
1. Lehrdeputat

Bei einer vollen Stelle umfasst das zu erbringende Lehrdeputat fur Wissenschaftliche
Mitarbeiter (WM) 9 Trimesterwochenstunden (TWS) im Studienjahr. Das Deputat ei-
ner Lehrkraft fir besondere Aufgaben umfasst 6 bis 15 TWS.

Falls Ihr Euer Deputat durch die an Eurer Professur anzubietenden Lehrveranstal-
tungen nicht erfullen kénnt, erkundigt Euch an Euren oder anderen Instituten der Fa-
kultat, ob dort Bedarf flr weitere Lehrveranstaltungen besteht.

Das Dekanat erfasst am Ende des Studienjahrs das erbrachte Lehrdeputat.

Den Deputatserlass fur die UniBw Munchen findet Ihr im inhouse-Bereich der Home-

page (eine Anmeldung mittels RZ-Kennung und Yubikey ist hierfir notwendig) unter:

https://inhouse.unibw.de/library/zentrale-

verwaltung/formulare/lehrdeputat lehrverpflichtung/deputatserlass-

c 1345 3.pdf/view#workspace-documents

Uber Drittmittel finanzierte WM haben keine Lehrverpflichtung.

2. Planung von Lehrveranstaltungen

Bei der inhaltlichen Planung einer Lehrveranstaltung orientiert Ihr Euch an der Mo-
dulbeschreibung und an den Vorgaben des/der Modulverantwortlichen. Die Modul-
handbucher und Prifungsordnungen geben vor, welche Prifungs- und ggf. Studien-
leistungen erbracht werden mussen und sind auf HISinOne hinterlegt sind (siehe
1.3.), sowie auf der Website der Fakultat

(https://lwww.unibw.de/sowi/studium/uebersicht sowie

https://www.unibw.de/kuwi/studium/uebersicht-kuwi-studieren).

Die einzelnen Lehrveranstaltungen in den Trimestern werden durch Erfassungsbo-
gen registriert, die mit deutlich Vorlauf versandt und dann ausgefillt zuriickgesendet
werden mussen. Die Lehrplanung lauft dabei Uber Dr. Nora Knotig
(Nora.Knoetig@unibw.de) und Frau Heidi Stein (heidi.stein@unibw.de). Wenn die
Erfassungsbogen eingegangen sind, werden die Stundenplane flur die verschiedenen

Studiengange. Kurse finden i.d.R. wochentlich Montag bis Freitagmittag (Mittwoch
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nur bis 12.00, danach ist ,militarischer Nachmittag“) oder auch als Blockveranstal-
tungen statt. Kurse beginnen i.d.R. s.t.,, 08:00 Uhr ist 8:00 Uhr und nicht 8:15 Uhr.
Die Raumplanung erfolgt Gber HISinOne (siehe auch 1.3.).

3. HISinOne

Lehrveranstaltungen und Raume werden Uber das Campusmanagement-System

HISinOne verwaltet (https://hisinone.unibw.de).

Hier werden Titel, Termine, Raume und Leistungsanforderungen etc. der Lehrveran-
staltungen hinterlegt. Uber den Termin fiir die Eingabe informieren Nora Knétig und
Heidi Stein in einem Aufruf per Mail an die Mitglieder der Fakultat. Lehrbeauftragte

werden von den Modulverantwortlichen informiert.

Nachdem all diese Informationen hinterlegt sind, kdnnen sich die Studierenden in-
nerhalb eines gewissen Zeitraums fur die Lehrveranstaltungen anmelden. Danach

konnt Ihr dann eure Teilnehmendenlisten einsehen und herunterladen.

In HISinOne und auf der Homepage befinden sich die aktuellen Modulhandbucher.

4. Anmeldung zu Lehrveranstaltungen

Die Anmeldung der Studierenden zu Lehrveranstaltungen (Seminaren und Ubungen,
zu Vorlesungen ist keine Anmeldung erforderlich) erfolgt ausschlieBlich uber
HISinOne. Lehrpersonen konnen Studierende mithilfe ihrer Immatrikulationsnummer
anmelden/nachmelden, Modulverantwortliche kénnen zudem Studierende zwischen
Parallelkursen verschieben. Fur die Anmeldung der Studierenden gibt es Zeitfenster,
uber die die Fakultat informiert. Die Modulbeauftragten leiten die Termine an die

Lehrbeauftragten weiter.

5. Online-Lehre

Fir die Lehre an der UniBw zugelasser Videokonferenzdienst ist BigBlueButton

(BBB, https://bbb.unibw.de/). Informationen zu diesen — sowie zu ILIAS (siehe auch

[I.2.) — findet ihr auf der Seite des Rechenzentrums (www.unibw.de/rz/dienste-und-

leistungen/web-konferenzen).
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FUr Lehrveranstaltungen ist die Nutzung von Zoom durch das Bundesministerium der

Verteidigung (BMVg) grundsatzlich untersagt.

Il. (Unterrichts-)Materialien
1. Rechner

Der IT-Support der Fakultat SOWI ist Euer Ansprechpartner, wenn es um Wartungs-
arbeiten und Softwareaktualisierungen Eurer Dienst-Rechner geht

(sowi@support.unibw.de, +49 89 / 6004-3042). Die Bestellungen von neuen Geraten

fur WM laufen Uber das Dekanat bzw. die/den Geratebeauftragte/n. Die Sprechzeiten
des IT Support sind: Mo-Fr von 9-12 und 13-17.

2. RZ-Kennung, Email und YubiKey

Um die Dienste des Rechenzentrums (Zugriff auf HISinOne, den Dokumentenserver,

etc.) nutzen zu kdnnen, ist die Beantragung einer RZ-Kennung notwendig. Hinweise

zur Antragstellung finden sich unter folgendem Link: https://www.unibw.de/rz/dienste-

und-leistungen/nutzerkonto/nutzerkonto

Die Universitat der Bundeswehr arbeitet mit Zwei-Faktor-Authentifizierung, weshalb
man zusatzlich zum RZ-Passwort einen YubiKey bendtigt. Seit Anfang 2026 ist das
Email-Programm der Universitat zusatzlich durch ein nur fur dieses gultige Passwort
geschutzt, welches man einmalig abrufen kann und dann in einem Passwortmanager

speichern muss. Bei Fragen hierzu hilft der IT-Support der Fakultat.

Bitte Bearbeitungsfristen einberechnen und an die Unterschrift der/des Modulverant-
wortlichen/Vorgesetzten denken.

3. Material

Bestellungen von Buromaterial und Mobeln laufen Uber die fur Euch zustandigen

Sekretariate.
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lll. Abhaltung von Lehrveranstaltungen
1. Anwesenheit

In Seminaren und Ubungen gilt Anwesenheitspflicht, in Vorlesungen nicht.

Gefordert ist die ,Anwesenheit an 85% der betreffenden Veranstaltung; das gilt nicht,
sofern Fehlzeiten von der oder dem Studierenden nicht zu vertreten sind, wobei die
Anwesenheit auch dann nicht weniger als 50% betragen darf.“ (ABaMaPO §11(4)").

In Hinblick auf wochentlich stattfindende Seminare und Ubungen (die i.d.R. bei 11
Wochen im Trimester auch 11 Sitzungen haben) bedeutet das folgendes: Studieren-
de durfen maximal in zwei Sitzungen ohne Grund fehlen. Sollten Studierende insge-
samt mehr als zwei Sitzungen (bzw. 15%) der Lehrveranstaltung fehlen, mussen die
Fehlzeiten ohne eigenes Verschulden zustande gekommen sein, zumeist aufgrund
von Krankheit. Dies muss mit einem Attest oder ahnlichem nachgewiesen werden. In
jedem Fall missen zumindest 50% der Lehrveranstaltung (bzw. sechs Sitzungen)

besucht werden.

Die Teilnahme an militarischen Lehrgangen ist kein von der oder dem Studierenden
nicht zu vertretender Grund. Sie wird von den Gruppenleitern (s.u. Ansprechpart-
ner*innen) auch nur dann genehmigt, wenn sie mit akademischen Veranstaltungen
nicht kollidiert.

Ausnahmen von der Anwesenheitspflicht sind dann moglich, wenn Studierende (ent-
schuldigt) langere Zeit krank sind und dies (unaufgefordert) mit einem arztlichen At-
test belegen.

2. ILIAS/Handapparate

Texte und Materialien fur die Lehrveranstaltung konnen auf ILIAS
(https://ilias.unibw.de) hinterlegt werden. ILIAS ist eine webbasierte Lehr- und Lern-

plattform zur Organisation Eurer Kurse. Einloggen koénnt Ihr Euch mit der RZ-
Kennung. Die Zugangsregeln zum Kurs fir Eure Studierenden bestimmt |hr in der

Eingabemaske.

Handapparate kdnnen jeweils fur ein Trimester in der Universitatsbibliothek (Geb. 35,

Ebene 0) aufgestellt werden. Neben Ordnern mit Kopiervorlagen konnen auch Bu-


https://ilias.unibw.de/

cher aus allen Teilbibliotheken der Universitatsbibliothek dort aufgestellt werden.

(www.unibw.de/ub/unsere-dienstleistungen/trimesterapparate) Zum Antragsvorgang,

etc. siehe www.unibw.de/ub/unsere-dienstleistungen/antrag-auf-einrichtung-eines-

trimesterapparats 2.docx/view Bearbeitungsfristen sind einzukalkulieren. NOtig ist

i.d.R. eine Benutzernummer mit Kennung der Universitatsbibliothek. Diese ist in der
Zentralbibliothek in Gebaude 35 zu beantragen. Fur eine Mitarbeiterkennung wird die

Unterschrift der Vorgesetzten bendtigt.

3. Fragen zur Horsaaltechnik

Fragen zur Horsaaltechnik beantwortet der Horsaaldienst unter -2013 und -4497.

4. Lehrevaluation

Jedes Trimester konnt ihr eure Lehrveranstaltungen evaluieren lassen. Diesbezuglich
werdet ihr rechtzeitig von Nora Knétig (SoWi) bzw. Lindah Ouma (KuWi) kontaktiert.

IV. Leistungsuberpriufungen im Rahmen von Lehrveranstaltungen
1. Leistungsnachweise

Die in Lehrveranstaltungen geforderten Leistungsnachweise sind im Modulhandbuch
fur den Bachelor- bzw. Master-Studiengang festgelegt. Es handelt sich hierbei in der
Regel um: Klausur, Referat, Seminararbeit und/oder Portfolio. Zu Prifungsordnungen
siehe 1.2. Wie genau die einzelnen Teilstudienleistungen verrechnet werden, um die
Note fur das Modul zu ergeben, entnehmt Ihr den Modulhandblchern.

Die Allgemeine Prufungsordnung fur die universitaren Bachelor- und Masterstudien-
gange (ABaMaPO,
https://publicwiki.unibw.de/spaces/DAT/pages/99746093/Pr%C3%BCfungsordnunge

n ) in der Fassung vom Oktober 2024 ist ausschlaggebend, was die Anmeldung, Be-

notung und Wiederholung von Prufungsleistungen angeht. Hier sind einschlagig §
12: Prufungstermine, Prafungsverfahren, Wiederholungen, 13: Studienleistungen, 14:

Bewertung der Leistungsnachweise und 15: Rucktritt, Prifungsmangel.
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In Seminaren und Ubungen kénnen Uber die in den Modulbeschreibungen festgeleg-
ten Leistungsnachweise hinaus nicht benotete Arbeitsauftrage erteilt werden, die ab-
gegeben und bestanden werden muissen, sogenannte Studienleistungen. Sprecht
diese mit den Modulverantwortlichen ab, damit etwa gleiche Anforderungen an die
Teilnehmer*innen der Parallelkurse gestellt werden.

2. Klausuren und Klausuraufsicht

Die Klausuren finden i.d.R. in der Prufungswoche, d.h. in der 12. Woche des Trimes-
ters statt. Hinzu kommen Wiederholungsprufungen Ende September. Die Studieren-
den mussen sich daflr fristgerecht anmelden.

Uber den zu gewahrenden Ablauf einer Prifung informiert die Anweisung fiir die
Durchfiihrung der schriftlichen Modul-Priifungen
(https://wiki.unibw.de/spaces/PS/pages/49670920/1.+Pr%C3%BCfungsangelegenhei

ten), die auf der Plattform Wiki zu finden ist. Hier sind auch die Kandidat*innenlisten

hinterlegt, in die die Noten eingetragen werden und die bei Klausuren von den Kan-
didat*innen unterschrieben werden mussen. Die Anmeldung auf der Wiki-Seite er-

folgt dabei Uber die RZ-Kennung.

Das Beaufsichtigen von Klausuren ist Dienstpflicht der WM an der Fakultat. Die ent-

sprechenden Zeitraume musst ihr euch deshalb freihalten.

Als erste Klausuraufsicht seid ihr daflr verantwortlich, dass alle fir die Klausur wich-
tigen Unterlagen vorliegen. Allerdings hat der/die Modulverantwortliche bzw. der/die

Klausurstellerin daftr zu sorgen, dass ihr diese erhaltet.

Sollten nicht auf der Kandidatenliste aufgefihrte Studierende an der Klausur teil-
nehmen wollen, haben sie die Belehrung zur vorbehaltlichen Prufungsteilnahme aus-
zufullen und zZu unterschreiben
(https://wiki.unibw.de/spaces/PS/pages/49670920/1.+Pr%C3%BCfungsangelegenhei
ten?preview=/49670920/114305062/Formular_Belehrung%20zur%20vorbehaltlichen
%20Pr%C3%BCfungsteilnahme%20univ_.pdf) — nehmt vorsichtshalber einige Ko-
pien der Belehrung zur Aufsicht mit. Im Anschluss an die Klausur informieren die

AufsichtfUhrenden den Priafungsausschussvorsitzenden (s.u. Ansprechpartner*innen)

Uber die vorbehaltliche Teilnahme der betreffenden Studierenden. Der Prufungsaus-
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schuss entscheidet dann darUber, ob die Klausur der betreffenden Studierenden be-

wertet wird.

Die Aufsichten sollten 30 Minuten vor Prufungsbeginn im Prifungsraum sein. Dabei
gilt allerdings, dass die vorgesehene Prifungszeit die Vorbereitungszeit beinhaltet.
Wenn eine Prufung also um 8:00 Uhr losgeht, dann ist es, rein formal, vollkommen in
Ordnung, wenn ihr um 8:00 Uhr mit der Vorbereitung anfangt. Allerdings ist es oft
angenehmer, das bereits erledigt zu haben und dann friher mit der Aufsicht fertig zu

sein.

Die Klausuraufsichten werden pro Trimester zentral und alphabetisch verteilt. Plant
ein, dass lhr in der Prifungswoche vor Ort seid. Dies gilt nicht nur dann, wenn Ihr in
diesem Trimester eine Lehrveranstaltung hattet, die mit einer Klausur abgeschlossen
wird, sondern grundsatzlich (Lehrbeauftragte sind hiervon nicht betroffen). Alle WM
sind im Falle der Einteilung zu einer Aufsicht verpflichtet, dieser Aufgabe nachzu-
kommen. lhr werdet frihzeitig dartber informiert, ob und welche Aufsichten ihr fihren

musst.

Fir Klausuren am Institut fiir Offentliches Recht und Vélkerrecht gilt ferner die fol-

gende Hilfsmittelbekanntmachung:

Die Hilfsmittel (insbesondere, aber nicht ausschlielllich Gesetzestexte) dirfen
keine Bemerkungen oder Beilagen enthalten. Ausgenommen sind bis zu 20

handschriftliche Verweisungen pro Doppelseite mit Bleistift auf Normen (nur

Artikel-, Paragraphen-, und Gesetzesbezeichnungen) sowie einfache Unter-

streichungen mit Bleistift, soweit diese nicht der Umgehung des Kommentie-

rungsverbots dienen. Soweit die Hilfsmittel dariber hinausgehende Bemer-
kungen enthalten, sind sie nicht zugelassen. Beilagen und eingefugte Blatter

sind unzulassig

Andere Hilfsmittel, auch Rechner, Mobiltelefone und sonstige technische
Hilfsmittel, sind nicht zugelassen. In der Klausur durfen die Studierenden kein
eigenes Papier verwenden. Zugelassenes Papier (Prufungsbégen und auch
Schmierpapier) erhalten die Prufungsteilnehmer*innen im Rahmen der Klau-

sur von der Prufungsaufsicht.



Bei mundlichen Prufungen muss ein Prufungsprotokoll angefertigt werden, in dem die
Fragen, die Antwort und ggf. Reaktionen der Priufenden zur Antwort vermerkt wer-

den. Daflr gibt es keine Vorlage.

3. Seminararbeiten

Seminararbeiten haben einen Umfang von 4.000 bis 6.000 Wortern im Bachelor-
Studiengang und 6.500 bis 7.500 Wértern im Master-Studiengang. Seminararbeiten
sind in Papierform und/oder in elektronischer Form den Dozent*innen oder im zu-
standigen Sekretariat (s.u. Ansprechpartner*innen) abzugeben — je nachdem, welche
Form euch lieber ist. Ihnen ist die unterschriebene Erkldrung dber die selbstédndige
Erstellung einer wissenschaftlichen Ausarbeitung und Information zur Speicherung
und Uberpriifung / Nutzungsrecht beizufiigen, die von der Fakultat zur Verfiigung
gestellt wird:

www.unibw.de/sowi/studium/dokumente/eidesstattliche-erklaerung-formular.pdf

Es ist ratsam, irgendeine Art von Stellungnahme Uber die Nutzung von Kunstlicher
Intelligenz einzufordern. Hier bietet sich beispielsweise eine Tabelle an, in der alle
Prompts und Ergebnisse sowie deren Nutzung festgehalten werden. Die Nutzung
von Kl insgesamt ist an der Universitat und Fakultat nicht einheitlich geregelt und

sollte mit dem/der Modulverantwortlichen abgesprochen werden.

Der Prufungsausschuss der Fakultat hat Folgendes beschlossen und kommuniziert
was die Abgabe und Bewertung von Hausarbeiten angeht: In Zukunft gilt fir alle
Hausarbeiten, dass die von den Lehrpersonen festzusetzende Abgabefrist nicht nach
dem 15. des Folgemonats nach Stichtag des Trimesters liegen darf. Also 15.1. fur
Leistungen des HT, 15.4. fir das WT usw. Eventuelle Fristverlangerungen wegen

attestierter Priufungsunfahigkeit sind davon ausgenommen.

Die Prufungsordnung schreibt eine vierwdchige Korrekturfrist vor. Hier im Wortlaut
von §6 Abs. 10 ABaMaPO neu: "Die Ergebnisse der betroffenen Modulprifung oder
der abgeschlossenen Studienleistung sind grundsatzlich spatestens vier Wochen
nach der Prufung bzw. Abschluss der Studienleistung von der Pruferin bzw. dem Pru-

fer an das Prifungsamt zu melden."
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4. Notengebung

Es kdnnen die folgenden Noten vergeben werden (siehe ABaMaPO §14(3)):

1 = sehr gut (eine hervorragende Leistung)

2 = gut (eine Leistung, die erheblich Uber den durchschnittlichen Anforderungen liegt)
3 = befriedigend (eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht)

4 = ausreichend (eine Leistung, die trotz ihrer Mangel noch den Anforderungen ge-
nagt)
5 = nicht ausreichend (eine Leistung, die wegen erheblicher Mangel den Anforderun-

gen nicht mehr genuigt)

,Zur differenzierten Bewertung der Leistungen kénnen die Notenziffern um 0,3 her-
abgesetzt oder erhoht werden. Die Noten 0,7; 4,3 und 5,3 sind ausgeschlossen.
Eine Prifung ist bestanden, wenn sie mindestens mit ,ausreichend” (4,0) bewertet
wurde.“ (ABaMaPO §14(3) 3%)

Daraus ergeben sich folgende mogliche Noten: 1,0/1,3/1,7/2,0/2,3/2,7/3,0/
3,3 /3,7 /4,0 fur bestandene Leistungen; 4,7 / 5,0 fur nicht bestandene Leistungen.

Fallen in einem Modul (BA und MA) mehrere Teilnoten an, so ist die Modulno-
te nach den Vorgaben im Modulhandbuch zu dem jeweiligen Modul gewichtet
zu berechnen — bei einer gewichteten Note, die GENAU zwischen von der
ABaMaPO definierten Noten (also 1,0 -1,3, - 1,7 - 2,0 - ... 3,7 - 4,0) liegt, die
zum Bestehen des Moduls fuhren, ist die sich durch eine Aufrundung erge-
bende BESSERE Note als Modulnote zu vergeben.

Beispiel: wenn in einem Modul auf Grundlage der Bestimmungen des Modul-
handbuchs zwei Noten (fiktiv: 2,0 und 2,3) vorliegen und die Gewichtung zwi-
schen beiden Noten 1:1 ist, dann ist die gewichtete Gesamtnote 2,15. Da dies
keine Modulnote im Sinne von § 14(3) ABaMaPO darstellt und die Gesamtno-
te 2,15 GENAU zwischen den verwendeten Noten 2,0 und 2,3 liegt (Abstand
jeweils 0,15), ist fur die Modulnote in diesem Beispiel die Note 2,0 zu ver-

geben.



Diese Rundungsregeln treffen nur fur diejenigen (gewichteten) Modulnoten zu,
die GENAU zwischen zwei Noten im Sinne der ABaMaPO liegen. Zur unmit-
telbar hoheren Note wird also dann aufgerundet, wenn die (gewichtete) Mo-
dulnote gleich oder besser 1,15/1,5/1,85/2,15/2,5/2,85/3,15/3,5/ 3,85
/ ist.

Die Noten meldet Ihr an die Modulverantwortlichen, die sie wiederum an das Pru-
fungsamt weitergeben. Korrigierte Klausuren gebt Ihr ebenfalls an die Modulverant-
wortlichen ab, da sie gegengezeichnet werden. Fur die fristgemalie Lagerung seid

Ihr dann i.d.R. wieder selbst zustandig.

5. Wiederholungsprufungen: Zweit-/Drittversuch

Wird eine Prifungsleistung als nicht bestanden (4,7 oder 5,0) bewertet, findet die
~Wiederholungsprufung [...] innerhalb von zwei Trimestern statt, frihestens jedoch
sechs Wochen nach der Erstprifung.” (ABaMaPO § 12(1)")

Prifungsleistung erste Wiederholung zweite Wiederholung

i?]rqstmallg abgelegt bis spatestens bis spatestens

Herbsttrimester 30.06. 31.12. im folgenden Studienjahr
Wintertrimester 30.09. 31.03. im folgenden Studienjahr
Fruhjahrstrimester 31.12. im folgenden Studienjahr | 30.06. im folgenden Studienjahr

Ein Freischuss, d.h. die nachtragliche Uberarbeitung einer erbrachten Prifungs-
leistung, ist nicht moglich.

Auch zu einer Wiederholungsprufung haben sich die Studierenden beim Prufungs-
amt anzumelden (ABaMaPO §12(4)"). Je nach Modul (Haltet hierzu Riicksprache mit
der/dem Modulverantwortlichen!) ist das gesamte Modul oder nur die nicht bestande-
ne Teilleistung zu wiederholen.

~Erstwiederholungen von Modulprifungen mussen der Erstprafung in Form und Um-
fang entsprechen. Bei Zweitwiederholungen der Leistungsnachweise kann die Form
des Leistungsnachweises von der Priferin bzw. dem Prufer kompetenzorientiert ge-
andert werden. (ABaMaPO §12(6)"?)
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Zu Form und Durchfihrung mundlicher Prufungen informiert ABaMaPO §9(7) bis (9).

Die Prufberechtigung von WM und Lehrbeauftragten erlischt mit dem Ablauf des Be-
schaftigungsverhaltnisses an der UniBw Munchen. Gegebenenfalls ausstehende

Zweit-/Drittversuche sind von der Professur zu betreuen, an der Ihr beschaftigt wart.

6. Aufbewahrung schriftlicher Arbeiten

Hausarbeiten werden in digitaler Form und/oder als Ausdruck einschlieBlich der Ei-
genstandigkeitserklarung abgegeben. Es bietet sich an, den Studierenden ein mind-
liches oder schriftliches Feedback zukommen zu lassen, das ist aber keine Pflicht.
Sollte ein Studierenden Prifungseinsicht beantragen, muss das ermoglicht werden.
Die Arbeiten mussen von Euch fristgemal (d.h. bis 5 Jahre nach Abschluss der Ar-

beit) gelagert werden.

7. Plagiat(sverdacht)

Haus- und Abschlussarbeiten konnen mithilfe der Webanwendung docol@c auf Pla-
giate hin gepruft werden. Den Zugang vergibt das Rechenzentrum (eine Mail mit der

Bitte um Freischaltung an support@unibw.de genugt). Sollte sich ein Verdacht erhar-

ten, sind der Modulverantwortliche und der Priufungsausschussvorsitzende zu infor-

mieren.

8. Kl-Verdacht

Es gibt kein zuverlassiges KI-Modul zur Uberpriifung auf unzulassige Nutzung von Ki
beim Verfassen von Hausarbeiten. Der einwandfreie Nachweis von KI-Nutzung ist
insgesamt schwer zu erbringen. Allerdings gibt es Hinweise auf KI-Nutzung, die ge-
hauft auftreten: Quellen, die nicht existieren, Zitationen im Text ohne Seitenangaben
bzw. konstant mehrere Seiten umfassende Seitenangaben, Zitationen im Text, die
keine Entsprechung im Literaturverzeichnis haben und umgekehrt und Ahnliches. Bei
weitreichenden formalen Fehlern und VerstoRen gegen die Regeln wissenschaftli-
chen Arbeitens ist das durchaus Grundlage daflr, eine Arbeit nicht bestehen zu las-

sen. Man kann auch die Studierenden zum Gesprach bitten und daruber nachwei-
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sen, dass sie die Arbeit nicht eigenstandig verfasst haben — das ist aber recht kom-
plex. Besprecht euch hierflir am besten mit Kolleg*innen und Vorgesetzen. Textgene-
rierende Kls entwickeln sich so rasch, dass es schwierig ist, in einem Dokument wie

dem vorliegenden, nachhaltige Tipps zum Umgang damit zu geben.

V. Betreuung von Bachelor- und Master-Arbeiten

Bei allen Bachelor- und Master-Arbeiten hat ein habilitiertes Mitglied der Fakultat als
Gutachter beteiligt zu sein (Ausnahmen hiervon sind vom Vorsitzenden des Pru-
fungsausschusses zu bewilligen). Promovierte WM durfen als Erst-/Zweitgutachter
B.A. und M.A. Arbeiten betreuen. Nicht-promovierte WM durfen als Erst-
/Zweitgutachter B.A.-Arbeiten betreuen.

Jedes Erstgutachten einer Bachelorarbeit ist mit 0,5 TWS im Lehrdeputat anrechen-
bar. Jedes Erstgutachten einer Masterarbeit ist mit 0,8 TWS im Lehrdeputat anre-
chenbar. Zweitgutachten sind mit dem Lehrdeputat nicht verrechenbar. Achtet also
am besten darauf, dass ihr nicht zu viele Zweitbetreuungen Ubernehmt. Desweiteren
gilt:

Gemal Ziffer 215 des Deputatserlasses vom September 2023 ist die Anrechnung fur
Betreuungstatigkeiten auf max. 2 TWS/Studienjahr gedeckelt. Das heildt, wenn ihr
beispielsweise 4 Bachelorarbeiten im Herbsttrimester erstbetreut, konnt ihr euch die
Betreuung von Masterarbeiten im HT nicht mehr anrechnen lassen. Geht hier also
strategisch vor und macht nicht zu viel Arbeit, die ihr euch letzten Endes nicht an-

rechnen lassen konnt.

VI. Praktika

Im BA.- und MA.-Studiengang leisten die Studierenden Praktika ab. Verantwortlich ist
die Praktikumsbeauftragte (s.u. Ansprechpartner*innen). WM kénnen diese Praktika
betreuen (sie sind dazu aber nicht verpflichtet). Sollten euch Studierende also darauf
ansprechen, konnt ihr dies zusagen oder ablehnen. Merkblatter findet lhr auf der

Homepage (https://www.unibw.de/sowi/studium/praktikum). Die Betreuung besteht
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sehr selten in der Suche nach einer Praktikumstelle, mitunter aber in der Prufung der

gewunschten Stelle und immer in der Entgegennahme des Berichts.

VIl. Weitere relevante Informationen fur WM
1. Reisekostenhilfe

Bei der Hochschulleitung gibt es einen Finanztitel flr die Férderung von Reisen, die
in direktem Zusammenhang mit der Promotion oder Habilitation der WM stehen, der
sogenannte PhD-Reisetopf. Es gelten die folgenden HOchstsatze:

a) Fur Reisen innerhalb Deutschlands bis zu 900 €
b) Fir Reisen innerhalb der EU bis zu 1200 €
c) Fur Reisen aulRerhalb der EU bis zu 1700 €

Gefordert wird maximal eine Reise im Jahr. Die Forderung ist subsidiar, d.h. nur
dann zu beantragen, wenn Haushaltsmittel der Professur nicht genutzt werden kon-

nen.

Um eine Aufstockung von PhD-Reisen aus Rest- oder Overheadmitteln zu ermaogli-
chen, wurde die Dienstreise in eine Beihilfereise umgewandelt. Der Beihilfezuschuss
von 60% der Reisekosten wird automatisch Uber den PhD-Reisetopf auf die Satze
des PhD-Reisetopfes aufgestockt. Ubersteigen die Reisekosten die Satze des Top-
fes, kann Uber Overhead- oder Restmittel auf 100% der Reisekosten aufgestockt

werden.

Zu den Antragsunterlagen gehort das Zertifikat "Zur guten wissenschaftlichen Promo-
tion" sowie die Annahmebestatigung lhres Beitrages. Ersteres muss auch dann er-

worben werden, wenn die Promotion bereits abgeschlossen ist.
Nahere Informationen gibt es auch hier:

https://www.unibw.de/nachwuchs/phd-reisetopf/reisetopf/layout view.

Dort findet Ihr auch ein Antragsformular.
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2. Open Access Zuschuss

Der FORscience-Open Access Fund der UniBw M stellt Mittel fur Artikel in reinen und
hybriden Open-Access-Zeitschriften mit anerkannten Qualitatssicherungsverfahren,
wenn sie bei Erstverdffentlichung entgeltfrei zuganglich sind, bereit. Der Open Ac-

cess Fund ist fur Veroffentlichungen vorgesehen, flr die noch nicht anderweitig Mittel

bereitgestellt oder eingeworben wurden. Mit der Antragstellung wird daher bestatigt,
dass fur die Finanzierung der Publikationsgebuhr keine Drittmittel zur Verfligung ste-

hen. Weitere Informationen findet ihr unter:

https://www.unibw.de/ub/publizieren-zitieren/richtlinie-zur-foerderung-

herausragender-forschung-an-der-unibw-m-forscience-research-fund.pdf/download

und

https://www.unibw.de/ub/publizieren-zitieren/forscience-open-access-fund

3. Konvent der Wissenschaftlichen Mitarbeiter (KWM)

Der KWM vertritt die Interessen der WM auf Hochschulebene. Er tagt in regelmafi-
gen Abstinden. Uber die Sitzungstermine wird auf der KWM-Homepage

(www.unibw.de/forschung/nachwuchsfoerderung/kwm) und per Mail informiert. An

den Sitzungen konnen alle WM teilnehmen, um sich Uber Belange der WM auszu-
tauschen und Uber die Entwicklungen auf Ebene der Universitat zu informieren. Ge-
genwartig vertreten Tobias Wiemers und Caroline Treib die WM in der Erweiterten
Hochschulleitung bzw. dem Senat der UniBw (s.u. Ansprechpartner*innen).

4. Militarischer Bereich

Jeder Studierendenjahrgang ist einem Gruppenleiter zugeordnet (regelmafig im
Dienstgrad Hauptmann). Diese sind zustandig fur die Erfullung der militarischen
Pflichten, die Einhaltung der militarischen Ordnung und fir Personalangelegenheiten
der Studierenden (z.B. Rickstufung im Jahrgang, Urlaub etc.). Sollte es Fragen zu

Studierenden geben, etwa bei wiederholter oder langerer Abwesenheit oder aus
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sonstigen Grunden, empfiehlt sich die Rucksprache mit den Gruppenleitern. Daruber
hinaus sind die Gruppenleiter zu kontaktieren, wenn Exkursionen auf3erhalb des
MVV oder Veranstaltungen wahrend des militarischen Mittwochnachmittags (begrin-

dete Ausnahmefalle) geplant sein sollten.

Der Leiter des Studierendenfachbereichs C, zu dem die Sowi-Studierenden gehoren,
und die Gruppenleiter treffen sich regelmafRig mit Dekanat, Studiendekanat und Tei-

len des Professoriums.
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Vill. Ansprechpartner‘innen

Studiendekan

Prof. Dr. Daniel Erasmus Khan
Geb. 33/3172

Tel. +49 (0)89-6004-4690
khan@unibw.de

Prufungsausschussvorsitzender

Prof. Dr. Friedrich Lohmann
Geb. 33/2272

Tel. +49 (0)89-6004-3125
Friedrich.Lohmann@unibw.de

Studienmanagement Staats- und Sozialwis-
senschaften (Beauftragte fir Lehrplanung,
HISinOne und die Lehrevaluation)

Dr. Nora Knétig

Geb. 33/3122

Tel. +49 (0)89-6004-4529
Nora.Knoetig@unibw.de

Studienmanagement Kulturwissenschaften

Lisa Kammermeier

Geb. 33/2251

Tel. +49 (0)89-6004-2409
Lisa.Kammermeier@unibw.de

IT Support

sowi@support.unibw.de
+49 89 / 6004-3042

Praktikumsbeauftragte

Prof. Dr. Gertrud Buchenrieder
Geb. 33/1272

Tel. +49 (0)89-6004-3394
Gertrud.Buchenrieder@unibw.de

Web-Team

Webauftritt-SOWI@unibw.de

Vertretung der Wissenschaftlichen Mit-
arbeiter*innen an der Fakultat SOWI

Sebastian Ambros

Geb. 33/3273

Tel. +49 (0)89-6004-3008
Sebastian.ambros@unibw.de

Maike Messerschmidt

Geb. 33/1354

Tel. +49 (0)89-6004-2713
maike.messerschmidt@unibw.de

Prufungsamt (Betreuung des Studiengangs
Staats und Sozialwissenschaften)

Marion Kranz
089/6004-2441
marion.kranz@unibw.de

Prufungsamt (Betreuung des Studiengangs
Kulturwissenschaften)

Simone Schulze
089/6004-4872
Simone.schulze@unibw.de

16



mailto:khan@unibw.de
mailto:Friedrich.Lohmann@unibw.de
mailto:Nora.Knoetig@unibw.de
mailto:Lisa.Kammermeier@unibw.de
mailto:sowi@support.unibw.de
mailto:Gertrud.Buchenrieder@unibw.de
mailto:Webauftritt-SOWI@unibw.de
mailto:maike.messerschmidt@unibw.de
mailto:marion.kranz@unibw.de
mailto:Simone.schulze@unibw.de

17



	I. Allgemeines
	1. Lehrdeputat
	2. Planung von Lehrveranstaltungen
	3. HISinOne
	4. Anmeldung zu Lehrveranstaltungen
	5. Online-Lehre

	II. (Unterrichts-)Materialien
	1. Rechner
	2. RZ-Kennung, Email und YubiKey
	3. Material

	III. Abhaltung von Lehrveranstaltungen
	1. Anwesenheit
	2. ILIAS/Handapparate
	3. Fragen zur Hörsaaltechnik
	4. Lehrevaluation

	IV. Leistungsüberprüfungen im Rahmen von Lehrveranstaltungen
	1. Leistungsnachweise
	2. Klausuren und Klausuraufsicht
	3. Seminararbeiten
	4. Notengebung
	5. Wiederholungsprüfungen: Zweit-/Drittversuch
	6. Aufbewahrung schriftlicher Arbeiten
	7. Plagiat(sverdacht)
	8. KI-Verdacht

	V. Betreuung von Bachelor- und Master-Arbeiten
	VI. Praktika
	VII. Weitere relevante Informationen für WM
	1. Reisekostenhilfe
	2. Open Access Zuschuss
	3. Konvent der Wissenschaftlichen Mitarbeiter (KWM)
	4. Militärischer Bereich

	VIII.  Ansprechpartner*innen

